
I. Bäume erster Ordnung:

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Fraxinus excelsior

Fagus sylvatica

Quercus petraea

Quercus robur

Tilia cordata

Ulmus carpinifolia

II. Bäume zweiter Ordnung:

Acer campestre

Carpinus betulus

Prunus avium

Sorbus aucuparia

Spitzahorn

Bergahorn

Gemeine Esche

Rotbuche

Traubeneiche

Stieleiche

Winterlinde

Rüster

Feldahorn

Hainbuche

Vogelkirsche

Gemeine Eberesche

5.4

5.3
Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr.: 4.3 - 4.11 und 5.2 sind

grundsätzlich gebietstypische, s tandortgerechte  Arten  der  Pflanzlisten zu

verwenden. Hecken aus Nadelgehölzen sind nicht zulässig.

IV. Sträucher:

Carpinus betulus

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

Prunus spinosa

Rhamnus cartharticus

Rhamnus frangula

Rosa corymbifera

Rosa rubiginosa

Rubus caesius

Rubus fruticosus

Sambucus nigra

Viburnum opulus

Hainbuche

Roter Hartriegel

Haselnuss

Eingriffliger Weißdorn

Zweigriffliger Weißdorn

Pfaffenhütchen

Schlehe

Purgier- Kreuzdorn

Faulbaum

Heckenrose

Weinrose

Kratzbeere

Gewöhnliche Brombeere

Schwarzer Holunder

Gewöhnlicher Schneeball

Den im Geltungsbereich ausgleichbaren Eingriffen in Waldflächen werden

gem. § 9 Abs. 1a BauGB die Pflanzungen auf den mit A bis C gekenn-

zeichneten Flächen zugeordnet.

V. Klettergehölze:

Clematis vitalba

Hedera helix

Humulus lupulus

Lonicera caprifolium

Lonicera henryi

Parthenocissus tricuspidata

Parthenocissus quinquefolia

Waldrebe

Efeu

Hopfen

Jelängerjelieber

Immergrünes Geißblatt

Wilder Wein ( dreifingrig)

Wilder Wein ( fünffingrig)

Grünordnerische Festsetzungen

( § 9 Abs. 1 Nr.15 und 20 BauGB )

5.

Geplante Wege, Stellplätze und Zufahrten sind in wasser- und luftdurch-

lässigem Aufbau herzustellen (wassergebundene Decken,Schotterrasen,

Rasenpflaster,Pflaster mit Fuge, Rasengittersteine). Auch Wasser- und

Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunter-

bau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind unzulässig.

( §1a Abs.1 BauGB )

5.1

Straßenbegleitgrün

Entlang der  Johann-de-Warnow Straße  sind  gemäß  der Planzeichnung

großkronige  Laubbäume zu  pflanzen.

Dabei ist eine Art der Pflanzliste Nr.: I zu verwenden. Der Pflanzabstand beträgt

in  der  Regel 10 m  und  darf  ausnahmsweise  über-  bzw.  unterschritten

werden, wenn Zufahrten dies erfordern. (§9 Abs.1 Nr.25 a BauGB)

5.2

Der Mindeststammumfang der zu pflanzenden Bäume beträgt 18-20 cm.

Die Pflanzscheiben für Bäume sind als offene Vegetationsfläche anzulegen,

ihre Größe muss mindestens 10 m² betragen, Unterpflanzungen sind möglich.

III. Schmalkronige Laubbäume:

Betula pendula 'Fastigiata'

Populus nigra 'Italica'

Quercus robur ' Fastigiata'

Säulenbirke

Säulenpappel

Säulen-Eiche

Für gebietstypische, standortgerechte Pflanzungen wird folgende Pflanzliste

festgesetzt:

5.5
Den im Geltungsbereich ausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft wer-

den gem. § 9 Abs. 1a BauGB die Pflanzungen auf den mit E,F, G, H, I und J

gekennzeichneten Flächen zugeordnet.

5.6

VI. Empfehlenswerte Ziergehölze:

Amelachier canadensis

Buddleja davidii

Cornus alba

Philadelphus coronarius

Syringa vulgaris

Kanadische Felsenbirne

Schmetterlingsflieder

Tatarischer Hartriegel

Gewöhnlicher Pfeiffenstrauch

Flieder

Die mit I gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen sind - soweit durch vorhandene Wege befestigt - zu

entsiegeln  und zu naturnahen Wiesen zu entwickeln.  (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

4.10

Die mit J gekennzeichnete Fläche ist - soweit durch vorhandene Wege und

Gebäude befestigt - zu entsiegeln und zu 25% mit Bäumen und Gehölzen der

Pflanzliste II und IV zu bepflanzen. Die Pflanzdichte beträgt  bei Sträuchern

2 x 2 m, bei Bäumen 10 x 10 m. Die verbleibende Fläche ist zu einem

Zauneidechsen-Ersatzlebensraum aufzuwerten. Dazu ist eine naturnahe Wiese

zu entwickeln, auf der mindestens 5 Haufwerke aus Stubben, Astwerk, Reisig

und Steinen in einer Größe von jeweils 1,5 m³ in leichten Bodenvertiefungen

anzulegen sind. Die Haufwerke sind an ihrer Nordseite jeweils mit nährstoffarmen

Boden anzudecken. Zusätzlich sind mindestens 5 offene Sandflächen mit einer

Größe von mindestens 5 m² in gut besonnten Bereichen herzustellen. Die

Maßnahme wird den Eingriffen in den nachgewiesenen Zauneidechsen-

lebensräumen der Baufelder 4 und 5 zugeordnet. (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.11

Die im Plan gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft mit Ersatzverpflichtung

zu erhalten. (§9 Abs.1 Nr.25b BauGB )

4.1

Im Bereich der mit flächenhaftem Erhaltungsgebot gekennzeichneten Flächen ist

die vorhandene Vegetation dauerhaft mit Ersatzverpflichtung zu erhalten.

(§9 Abs.1 Nr.25b BauGB )

4.2

Auf den mit E gekennzeichneten Flächen sind vorhandene Wege zu entsiegeln

und ist zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern der vorhandene Bestand zu

ergänzen.Dabei ist auf eine Abstufung der Pflanzung an den Randflächen zu

achten. Es  sind  Bäume  und  Sträucher gemäß der Pflanzliste Nr.: I, II und IV zu

verwenden. Die Pflanzdichte beträgt  bei Bäumen 6 x 6 m, bei Sträuchern 2 x 2 m.

(§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

4.6

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB )

Auf der mit A gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist entlang des beste-

henden  Waldes  die Pflanzung  eines Waldsaumes  vorzunehmen. Es  sind

wärmeliebende Sträucher für Waldsäume gemäß der Pflanzliste Nr.: IV zu

verwenden. Die Pflanzdichte beträgt 2 x 2 m. (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

4.3

Auf den mit B gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die vorhandenen

Gebäude abzubrechen und ist eine  Waldfläche mit standortgerechten Baum- und

Straucharten aufzuforsten. ( § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

4.4

Auf der mit C gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist entlang des beste-

henden  Waldes  auf einer Breite von 10 m die Pflanzung eines Waldsaumes vor-

zunehmen. Es sind wärmeliebende Sträucher für Waldsäume gemäß der Pflanzliste

Nr.: IV zu verwenden. Die Pflanzdichte beträgt 2 x 2 m. Die restliche Fläche ist der

natürlichen Sukzession zu überlassen.(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

4.5

1      Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Textliche Festsetzungen

2     Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Das Gebiet wird als eingeschränktes Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

festgesetzt.

       Das Maß der baulichen Nutzung wird nach § 16 Abs. 2 BauNVO durch die

       Grundflächenzahl GRZ, die Geschossflächenzahl GFZ und die Gebäudehöhe

       festgesetzt.

Im eingeschränkten Gewerbegebiet „eGE" sind zulässig:

- Anlagen für sportliche Zwecke,

- nicht wesentlich störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

- gastronomische Einrichtungen

- Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Das Höchstmaß für die GRZ und GFZ wird durch die in der Planzeichnung

eingetragenen Werte für die einzelnen Baufelder festgesetzt.

Die Gebäudehöhe wird durch die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der

Oberkante des Gebäudes in m über der mittleren Höhe des Meeresspiegels (NHN)

festgesetzt.

3     Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.2  Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten

       Baulinien und Baugrenzen zulässig.

Die zulässige Grundfläche darf durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenan-

lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, um 50 % nach

§ 19 BauNVO überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8.

Stellplätze mit ihren Zufahrten dürfen auch außerhalb des überbaubaren

Bereichs angeordnet werden.

3.1  Die Bauweise wird nach § 22 BauNVO in den unterschiedlichen Gebieten als

       geschlossene oder abweichende Bauweise festgesetzt. Bei den Baufeldern 4, 7,

8, 9, 10 und 11, dem Tower sowie den Hangars 4, 5, 6 und 7 wird auf eine

Festsetzung zur Bauweise vollständig verzichtet.

       Die abweichende Bauweise wird definiert als Bebauung mit Gebäuden, die eine

       Mindestlänge von 30m aufweisen. Die Begrenzung nach oben ergibt sich aus

       der Länge der Baufelder.

Die mit F gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen sind - soweit durch vorhandene Wege und

Gebäude befestigt - zu entsiegeln und zu 25 % mit Bäumen und Sträuchern der

Pflanzliste II und IV zu bepflanzen. Die Pflanzdichte beträgt  bei Sträuchern

2 x 2 m, bei Bäumen 10 x 10 m. Die verbleibende Fläche ist zu einer naturnahen

Wiese zu entwickeln. (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

4.7

Die mit G gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind - soweit durch vorhandene Wege

und Gebäude befestigt - zu entsiegeln  und zu 15 % mit Bäumen und Sträuchern

der Pflanzliste II und IV zu bepflanzen. Die Pflanzdichte beträgt  bei Sträuchern

2 x 2 m, bei Bäumen 10 x 10 m. Die verbleibende Fläche ist der Sukzession zu

überlassen.( § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

4.8

Die mit H gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen sind - soweit durch vorhandene Wege und

Gleisanlagen befestigt - zu entsiegeln und mit mindestens drei Reihen

freiwachsender Hecken mit Arten der Pflanzliste Nr.: IV und VI zu bepflanzen. Die

Pflanzdichte der Sträucher beträgt in der Reihe 2 m, der Reihenabstand

mindestens 1m. Die verbleibende Fläche ist zu einer naturnahen Wiese zu

entwickeln. Von der Neuanpflanzung einer freiwachsenden Hecke sind die Flächen

ausgenommen, auf denen sich bereits Sträucher befinden, die der festgesetzten

Pflanzdichte sowie den gemäß der textlichen Festsetzung 5.6 zu verwendenden

gebietstypischen, standortgerechten Sträuchern entsprechen.

(§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

4.9

1.1

In den Gewerbegebieten „eGE1", „eGE2" und „eGE3" sind unzulässig:

- Tankstellen,

- Einzelhandelsbetriebe,

- Vergnügungsstätten.

(§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

In den Gewerbegebieten „eGE1“ und „eGE2“ und „eGE3" sind Betriebe und

Anlagen mit Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG, die die

Mengenschwellen der Stoffliste in Anhang I der 12. BImSchV überschreiten,

unzulässig.

(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

1.5

Im eingeschränkten Gewerbegebiet „eGE3" sind  zulässig:

- nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und nicht wesentlich störende

öffentliche Betriebe,

- Betriebe und Anlagen, die in der Klasse I und II der Abstandsliste für das

Gewerbegebiet Hangar Werneuchen angeführt sind, sowie Betriebe und

Anlagen mit ähnlichem oder geringerem Emissionsgrad,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Wohnungen für Aufsicht- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber

und Betriebleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind.

(§ 1 Abs. 4, § 8 BauNVO)

1.4

Im eingeschränkten Gewerbegebiet „eGE1" sind zulässig:

- nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und nicht wesentlich störende

öffentliche Betriebe,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Anlagen für sportliche Zwecke,

- Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind.

Nicht zulässig sind:

- Selbstständige Lagerhäuser und Lagerplätze.

(§ 1 Abs. 4, 5 und 6, § 8 BauNVO)

1.2

Im eingeschränkten Gewerbegebiet „eGE2" sind  zulässig:

- nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und nicht wesentlich störende

öffentliche Betriebe,

- Betriebe und Anlagen, die in der Klasse I der Abstandsliste für das

Gewerbegebiet Hangar Werneuchen angeführt sind, sowie Betriebe und

Anlagen mit ähnlichem oder geringerem Emissionsgrad,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Wohnungen für Aufsicht- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind.

(§ 1 Abs. 4, § 8 BauNVO)

1.3

4.

1.6

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S.

2414), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert

worden ist

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990

(BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S.

1548) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

20. Mai 2016 (GVBl. I/16 [Nr. 14], S. 1).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007

(GVBl. I S. 286, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014

(GVBl.I/14, [Nr. 32]).
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Abstandsliste für das Gewerbegebiet Hangar Werneuchen

Klasse I - Betriebe und Anlagen mit einem empfohlenen Abstand von

mindestens 100 m zu einem allgemeinen Wohngebiet

1. Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)

2. Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien

3. Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von

Phenolharzen

4. Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur Beseitigung von

Unfallschäden

5. Tischlereien oder Schreinereien

6. Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen

7. Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien

8. Tapetenfabriken, die nicht unter die Nr. 5.1 des Anhangs der 4. BImSchV. fallen

9. Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie

Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

10. Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle

11. Spinnereien oder Webereien

12. Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien

13.Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen

14.Betriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder

feinmechanischen Industrie

15.Bauhöfe

16. Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung

17.Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten

18. Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde

Kautschuk eingesetzt werden

19. Kleintierkrematorien [7.12 (1)]

20.Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer

Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt [8.1 (2) c)]

21. Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos

oder mehr je Woche [8.9 (2) c)]

22. Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von

Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung weniger als 0,5 Tonnen je Tag bei

Blei und Cadmium oder von weniger als 2 Tonnen je Tag bei sonstigen

Nichteisenmetallen

23. Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben,

Kugeln, Nadeln oder ähnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen

auf Automaten sowie Automatendrehereien

24. Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren

aus Stahl

25.Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von

Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde

26.Pressereien oder Stanzereien

27. Zimmereien

28.Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Gebläsen

29.Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs

Klasse II - Betriebe und Anlagen mit einem empfohlenen Abstand von

mindestens 200 m zu einem allgemeinen Wohngebiet

30. Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter

Verwendung von Flusssäure

31. Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der

Brennanlage 4 m³ oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m³ und

weniger als 300 kg /mP Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen

elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung

betrieben werden [2.10 (2)]

32. Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von

Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger als 4

Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20

Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere

Wahl emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedürftig nach der

4. BImSchV) [3.4 (2)]

33.Gießereien für Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je

Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag

bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werden [3.8 (2)]

34.Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein

elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur Oberflächenbehand-

lung von Metallen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder

Salpetersäure, sofern die verwendeten gefährlichen Stoffe die Mengenschwellen

der Spalte 4 der Stoffliste des Anhangs I der Störfallver-

ordnung (12. BImSchV) unterschreiten und sie der Verordnung über das

Wasserschutzgebiet Schönow nicht entgegenstehen [3.10 (1+2)]

35.Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit

Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen,

Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge

(Formen) verwendet werden, für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je

Woche, z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau [5.7 (2) a) und b)]

36.Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren

oder -geweben unter Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmittel [5.10

(2)]

37. Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung

von Polyurethan, Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen

von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg

oder mehr je Stunde beträgt [5.11 (2)]

38.Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer

Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen geräucherten Waren je Tag,

ausgenommen

 Anlagen in Gaststätten,

 Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1 Tonne Fleisch-

oder Fischwaren je Woche und

 Anlagen, bei denen mindestens 90 % der Abgase konstruktionsbedingt der

Anlage wieder zugeführt werden [7.5 (2)]

39. Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer Produktionsleistung

von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert

[7.20 (2)]

40.Brauereien mit einem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als

Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-) Brennereien [7.27 (1+2)]

41.Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen

Stoffen unter Verwendung von Säuren [7.28 (1+2)]

42. Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen mit

Sprühtrocknern zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von

Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je Tag als

Jahresdurchschnittswert eingesetzt werden [7.32 (1+2)]

43.Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, oder

Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

44.Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer

Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr [8.1 (1) c und (2) c]

45.Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, mit einer

Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer

Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr [8.12 (1+2) a) und b)]

46.Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer

Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer

Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen oder mehr [8.13 (1+2)]

47.Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfällen, soweit in diesen Anlagen

Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von

mehr als einem Jahr gelagert werden [8.14 (1+2) a) und b)]

48. Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln

sowie von Klebemitteln ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel

ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt

werden, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig [10.8 (2)]

49. Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder

zum Färben ab 2 t/d von Fasern oder Textilien auch unter Verwendung von Chlor

oder Chlorverbindungen oder von Färbebeschleunigern einschließlich der

Spannrahmenanlagen [10.10(1), 10.10(2), a) und b)]

50.Maschinenfabriken oder Härtereien

51.Schrottplätze bis weniger als 1.000 m² Gesamtlagerfläche

52. Anlagen zur Herstellung von Kabeln

53.Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen

Holzwaren

54.Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z.B.

Lohnlackierereien)

55.Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

56.Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100

Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag als

Vierteljahresdurchschnittswert

57.Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren

58.Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

59.Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen,

soweit weniger als 400 t Schüttgüter je Tag bewegt werden können

60. Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-stoffen (Lasuren,

Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von bis zu 25 t

je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen

61.Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen

62. Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von

Strom  [1.5 (1+2) a) und b)]

63. Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metall- oder

Kunststoffoberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm-,

Plasma- oder Lichtbogenspritzen [3.9 (1 + 2)]

64. Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in

geschlossenen Hallen (z. B. Dampfkessel, Container)

65. Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus

Metall in geschlossenen Hallen [3.18 (1)]

66. Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen [3.19 (1)]

67. Anlagen, die der Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern mit
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(§ 9 (4) BauGB und § 87 (1) BbgBO)

1     Baukörper

Die Neubauten sollen entsprechend dem prägenden, denkmalgeschützten

Bestand als einfache, klare Baukörper in ruhiger Formensprache ausgeführt

werden. Einschnitte in und Vorsprünge aus der Fassade sind nicht zulässig.

Das Baukörpervolumen der Neubauten östlich der Hangars (Baufelder 7 und 8)

soll sich am historischen Vorbild orientieren bzw. dem benachbarten Hangar 7

angemessen sein.

6 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. §1 Abs. 4 BauNVO)

Zum Schutz der südlich angrenzenden immissionsempfindlichen Wohnnutzung

werden im „eGE" auf der Grundlage des §9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. §1 Abs.

4 BauNVO flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Es sind nur

solche Betriebe bzw. Anlagen zulässig, deren flächenbezogener

Schallleistungspegel die im Plan festgesetzten Werte nicht überschreitet:

Teilflächen                          tagsüber                         nachts

Baufeld 2                             55 dB (A)                      40 dB (A)

Baufeld 1,

Hangars 1, 2 und 3              60 dB (A)                      45 dB (A)

Baufelder  9 -10                   65 dB (A)                      50 dB (A)

Als Bezugsfläche für die Ermittlung der zulässigen Schallabstrahlung ist die

überbaubare Grundstücksfläche (Baufelder) heranzuziehen.

Die festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel können im Einzelfall

überschritten werden, wenn nachgewiesen wird, dass durch Maßnahmen und

Gegebenheiten (z.B. Lärmminderung durch Abschirmung oder Dämpfung) eine

freie Schallausbreitung behindert wird. Die Behinderung der freien

Schallausbreitung muss die Erhöhung der festgesetzten flächenbezogenen

Schallleistungspegel mindestens ausgleichen.

Bei der Genehmigung der einzelnen Anlagen ist die 18. BImSchV anzuwenden.

Open-air-Veranstaltungen als lärmrelevante Nutzungen sind nur auf der

Freifläche nördlich der Hangars zugelassen, begrenzt auf  maximal 3 x jährlich

mögliche open-air-Veranstaltungen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte   (§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit FL1, FL2 und FL3 gekennzeichneten Flächen werden mit einem

Leitungsrecht zu Gunsten der zuständigen Versorgungsunternehmen belastet.

Die mit GLF4 gekennzeichnete Fläche wird mit einem Geh- und Fahrrecht zu

Gunsten der Anlieger und des Landkreises Barnim sowie mit einem

Leitungsrecht zu Gunsten der zuständigen Versorgungsunternehmen belastet.

7

7.1

7.2

Hinweise

Im Plangebiet sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. Da bei den Arbeiten jedoch

unvermutet bisher unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden können, weisen wir

als brandenburgische Fachbehörde für Bodendenkmale darauf hin, dass nach dem

„Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land

Brandenburg vom 24. Mai 2004" (GVBl. Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S.

215 ff.) folgende Verpflichtungen bestehen:

1. Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk,

Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände,

Knochen o. ä., entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren

Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege

und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die

aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum

Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf.

auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise

vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

2. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und

Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).

Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren.

2     Denkmalschutz

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen begründen sich nach Denkmalschutz-

gesetz des Landes Brandenburg vom 24.05.2004, §§ 2 (3),7 (2) und 9.

Neubauten und Außenanlagen müssen sich in Form und Gestaltung dem Bestand

anpassen und sich in das städtebauliche Ensemble einfügen. Alle Planungen sind in

Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zu führen.

Das bauliche Ensemble der denkmalgeschützten Bestandsgebäude ist zu erhalten.

Nötig werdende Abrisse dürfen nur mit Zustimmung des Brandenburgischen Landes-

amtes für Denkmalpflege, Erlaubnisantrag für den erforderlichen Abriss, sowie Fest-

stellung von baulichen Schäden und Mängeln mittels einer Photodokumentation sowie

Übersichtsaufmaß erfolgen. Zu prüfen ist, ob der Abriss baugenehmigungspflichtig ist.

3     Altlastenverdachtsflächen

Die Lage der Altlastenverdachtsflächen ist in der Planzeichnung  gekennzeichnet.

Ein Gutachten über das Gefährdungspotential liegt vor. Die Altlastenverdachts-

flächen müssen baubegleitend untersucht und ggf. saniert werden.

Das Bauvorhaben ist auf den Flächen des „02 FRAN 112 C Flugplatz Werneuchen"

geplant. Aufgrund der historischen Nutzung ist von Vorbelastungen auszugehen.

Daher werden diese Flächen im Altlastenkataster des Landkreises Barnim geführt

(§ 29 Abs. 3 BbgAbfBodG, § 2 BBodSchG).

Aufschüttungen und (Wieder-)Verfüllungen sind entsprechend den „Anforderungen an

die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen" der

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) auszuführen. Art und Herkunft des

verwendeten Materials sind dem Bodenschutzamt nachzuweisen. Es sind nur

Materialien, die den Vorsorgewerten der Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung (BBodSchV) bzw. den Werten der Kategorie max. Z 1 der LAGA

entsprechen, auf- bzw. einzubringen.

Dem Bodenschutzamt ist der Baubeginn mindestens 2 Wochen vorab anzuzeigen und

nach Baubeginn die Möglichkeit einzuräumen, das Baufeld sowie Sohlen und Ränder

ggf. entstandener Baugruben und den Aushub in Augenschein zu nehmen (§ 10 Abs.

1 BBodSchG).

Sollten sich umweltrelevante, organoleptische Auffälligkeiten hinsichtlich vorhandener

Schadstoffe in Boden oder Grundwasser zeigen, so ist umgehend und unaufgefordert

die UB (03334/214-1560 bzw. 1562) zu informieren (§ 31 Abs. 1 BbgAbfBodG).

Boden- und Grundwasserverunreinigungen sind so zu sanieren, dass dauerhaft keine

Gefahren, erheblichen Nachteile oder Belästigungen für den Einzelnen oder die

Allgemeinheit entstehen (§ 4 Abs. 3 BBodSchG).

Die Anordnung weiterer Maßnahmen behält sich die Untere Bodenschutzbehörde

ausdrücklich vor.

Der Änderungsbereich befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet . Daher ist

für die Ausführung von Erdarbeiten eine zu beantragende Munitionsfreiheits-

bescheinigung des Zentraldienstes der Polizei, Wünsdorf-Waldstadt erforderlich.

Alle nach Abschluss des Vorhabens im Umfeld abgelagerten und aus der Baumaß-

nahme stammenden Baurestmassen sind gemäß §§ 6 und 10 Kreislaufwirtschafts-

und  Abfallgesetz einer  Verwertung oder  Beseitigung  zuzuführen. Verantwortlich

dafür ist der Bauausführende oder der Bauherr.

4     Natur und Landschaft

Vor Baubeginn ist der Oberboden frei von Fremdkörpern aufzunehmen, während

der Bauarbeiten sachgerecht  zu  lagern und  nach  Beendung  der  Bauarbeiten

wieder einzuarbeiten (§1a (1) BauGB).

Die Einzelbäume, die unter den Anwendungsbereich der Baumschutzverordnung

des  Landkreises Barnim vom 12.02.2014 fallen, sind dauerhaft mit

Ersatzverpflichtung zu erhalten. Im Kronenbereich der mit Erhaltungsgebot

gekennzeichneten Einzelbäume sind Geländeabgrabungen und -erhöhungen sowie

Versiegelungen jeder Art unzulässig.

Das Baum- und  Strauchfällverbot  des  § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist  zu

beachten. Für unvermeidbare Baumfällungen im Zeitraum vom   01.03. - 30.09. ist

gemäß  § 67 BNatSchG schriftlich eine  Befreiung von dem Verbot der Baum- und

Strauchfällung im festgesetzten Zeitraum bei der Unteren Naturschutzbehörde zu

beantragen.

Die mit S1 gekennzeichneten Bunker sind für Fledermäuse zugänglich zu halten

und von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die Zugänge der Bunker sind mit stabilen

Türen zu  verschließen, die  eine  Öffnung  von 15 x 30 cm  besitzen. Eine Kies-

schicht von 10 bis 20 cm ist auf den Boden aufzubringen. An den Wänden sind

Hangvorrichtungen (Hohlblocksteine) anzubringen.

Vor Beginn von Baumaßnahmen ist zu ermitteln, ob Quartiere besonders

geschützter Arten (Fledermäuse) betroffen sind. In Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehörde ist bei festgestelltem Quartiersbezug der Beginn der Baumaß-

nahme zeitlich zu verschieben. Erforderlichenfalls ist ein Antrag auf Befreiung von

den Verboten des  § 44 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen.

1     Hinweise auf Bodenfunde

Hingewiesen wird auf das Forstvermehrungsgutgesetz vom 22.05.2002

(BGBl. I S. 1658), nach dem nur zugelassenes forstliches Pflanzenmaterial für die

Aufforstung verwendet werden darf.

Als wünschenswerte Terminisierung der Ausgleichsmaßnahmen sind diese

spätestens ein Jahr nach Beendigung der in diesem Bereich durchzuführenden

Baumaßnahmen zu realisieren.

Im Zusammenhang mit geplanten Bohrungen und Erkundungen durch andere

Aufschlüsse ist der Projektträger auf  die Anzeige- und Dokumentationspflicht von

Bohrungen und Aufschlüssen gemäß der aktuellen Fassung des Lagerstätten-

gesetzes vom 04.12.1934 (RGBI I, S. 1223; BGBI III 750-I, zuletzt geändert am

02.03.1974, BGBI I, S. 469) hinzuweisen, die gegenüber dem Landesamt für

Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg zu erfüllen ist.

Beleuchtung außerhalb von Gebäude soll mit Natriumdampf-Niederdruck-Lampen

erfolgen.

Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen für den Ausgleich der Eingriffe in

Natur und Landschaft ist durch eine Vereinbarung  zwischen der Stadt Werneuchen

und dem Grundstückseigentümer abzusichern.

Durch künstliche Lichtquellen wie Lichtwerbeanlagen, Objektbeleuchtungsanlagen und

Flutlichtanlagen an Sportstätten können potenziell schädliche Umweltein-

wirkungen durch Lichtimmissionen (Raumaufhellung oder psychologische Blendung)

auftreten. Bewährte Maßnahmen zur Minderung der Störwirkung von Licht-

immissionen sind:

- Bei der Festlegung der Leuchtenstandorte ist darauf zu achten, dass die

  Nachbarschaft möglichst wenig von Lichtimmissionen betroffen und eine direkte

  Blickverbindung zur Leuchte vermieden wird.

- Bei der Ausleuchtung größerer Plätze sind Scheinwerfer mit asymmetrischer

  Lichtverteilung zu verwenden.

- Bei Einsatz von Leuchtreklame ist ein gleichbleibendes Licht einem zeitlich

  veränderlichen Licht vorzuziehen.

- Lichtimmissionen aus Gebäuden sollen durch geeignete Abdunklung verhindert

  werden.

5    Sicherheit des Luftverkehrs

Beim Einsatz von Baugeräten, die eine Höhe von 28m über Grund überschreiten,

können Sicherungsmaßnahmen  (Kennzeichnungen etc.) erforderlich werden. Die

Luftfahrtbehörde ist deshalb an den Baugenehmigungsverfahren als Träger

öffentlicher Belange zu beteiligen.

6     Minderung von Lichtimmissionen

Bei der technischen Erschließung sind die Belange des Brandschutzes, wie die

Löschwasserversorgung zu berücksichtigen. Für das Plangebiet ist eine gesicherte

Löschwasserversorgung vorzusehen nach:

- DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Wasserversorgung Rohrnetz Löschwasser"

- DVGW-Arbeitsblatt W 331 „Hydrantenrichtlinie"

- Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land

Brandenburg §3 (Verantwortlichkeit).

Wenn die Löschwasserversorgung nicht oder nur teilweise über die öffentliche

Versorgung sichergestellt werden kann, sind ausschließlich oder zusätzlich alternative

Maßnahmen zu schaffen (Flachspiegelbrunnen/ Tiefbrunnen/ Zisternen u.a.).

7     Löschwasserversorgung

Verfahrensvermerke

1. Der Entwurf der 1. Änderung des Bauungsplanes i. d. F. November 2011,

bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Begründung

einschließlich des Umweltberichtes hat in der Zeit vom 26.01.2012  bis

27.02.2012 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der

öffentlichen Auslegung wurden am 18.01.2012 im Amtsblatt der Stadt

Werneuchen ortsüblich bekannt gemacht. Nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2

und § 4 Abs. 2 BauGB erfolgten Änderungen und Ergänzungen des Entwurfs des

Bebauungsplanes. Der 2. Entwurf i.d.F. vom Februar 2014, bestehend aus

Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Begründung einschließlich des

Umweltberichtes wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 22.05.2014

bis 23.06.2014 erneut ausgelegt. Ort und Dauer der erneuten öffentlichen

Auslegung wurden am 14.05.2014 im Amtsblatt der Stadt Werneuchen öffentlich

bekannt gemacht.

Nach dem Verfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB erfolgten Änderungen des 2.

Entwurfs i.d.F. vom Februar 2014. Der 3. Entwurf i.d.F. vom März 2015 wurde

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 28.05.2015 bis 29.06.2015 erneut

ausgelegt. Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am

20.05.2015 im Amtsblatt der Stadt Werneuchen öffentlich bekannt gemacht.

Nach dem Verfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB erfolgten Änderungen des 3.

Entwurfs i.d.F. vom März 2015, die die Grundzüge der Planung nicht berühren.

Die von der Änderung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden

und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4a Abs. 3 BauGB mit

Schreiben vom 11.05.2016 zur Stellungahme zum geänderten Entwurf i.d.F. vom

Mai 2016 aufgefordert.

Werneuchen, ... ...

Bürgermeister                                                                                        Siegel

2. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes i. d. F. ... ... ............., bestehend aus

der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wurde am ... ... ....  von der

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werneuchen gemäß § 10 Abs. 1

BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr. ... ...). Die Begründung des

Bauungsplanes einschließlich des Umweltberichtes wurde gebilligt.

Werneuchen, ... ...

Bürgermeister                                                                                         Siegel

3. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters

und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und

Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile

geometrisch einwandfrei.

..........................., ... ...

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur                                             Siegel

4. Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und

den textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

Ausgefertigt am … …

Werneuchen, … … ...........

Bürgermeister                                                                                          Siegel

5. Der Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes  sowie

die Stelle, bei der der Plan und die Begründung einschließlich des

Umweltberichtes auf Dauer während der Dienststunden von jedermann

eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

.....… ....… im Amtsblatt der Stadt Werneuchen bekannt gemacht worden.

Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Werneuchen, …...... ........…

Bürgermeister                                                                                         Siegel

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

0,6

1,2

II

§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO

SD/FD/PD

§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 8 und § 1 BauNVO

OK

84-85m über NHN

eGE

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Verkehrsflächen

§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs. 6 BauGB

Bauweise, Baulinen, Baugrenzen und Stellung

baulicher Anlagen

§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO

g

a

8

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB

E

Flächen für Wald

§ 9 Abs.1 Nr. 18 b BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen

§ 9 Abs.1 Nr. 12 BauGB

Nachrichtliche Übernahmen

§ 9 Abs. 6 BauGB

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Kennzeichnung

§ 9 Abs. 5 BauGB

Grenzen

FL1 GFL4

Sonstige Darstellungen ohne Normcharakter

Hangar 7 / Tower

Planunterlage

2     Fassade

Fassadengliederung

(1) Bei Instandsetzung der Hangars und des Towers muss der ursprüngliche

Gesamteindruck der Gebäudefassade erhalten bleiben, einschließlich

Fassadengliederung. Architekturdetails sollen, soweit dem keine schwerwiegenden

Gründe entgegenstehen, erhalten bleiben.

(2) Die Neubauvorhaben haben auf die horizontale Fassadengliederung der Hangars

bzw. des Towers Bezug zu nehmen.

Materialien und Farben

(3) Im Rahmen der Sanierung der Hangars sind die ursprünglichen

Fassaden-Materialien, d.h. Sichtmauerwerk und Putz, zu erhalten bzw. zu

verwenden.

Bei einer Erneuerung des Sichtmauerwerks müssen wieder rote bis rotbraune Ziegel

verwendet werden. Die Putzflächen sind in hellen Grautönen (in Anlehnung an RAL:

Kieselgrau, Lichtgrau, Seidengrau, Grauweiß, Achatgrau und deren Schattierungen),

Beige- und Elfenbeintönen sowie hellen, erdfarbenen Gelbtönen auszuführen.

(4) Die Fassade des Towers ist als Putzfassade zu gestalten. Die Farbgestaltung

muss sich in das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des Flughafens einfügen.

Auf grelle Farben ist deshalb zu verzichten.

(5) Die Neubauten sollen sich hinsichtlich Fassadenmaterialien und -farben vom

Bestand abheben und diesem unterordnen. Zulässige Materialien sind :

- Putz mit Farbanstrich in hellen Grautönen (in Anlehnung an RAL: Kieselgrau,

  Lichtgrau, Seidengrau, Grauweiß, Achatgrau und deren Schattierungen), Beige-

  und Elfenbeintönen sowie hellen, erdfarbenen Gelbtönen

- Sichtbeton

- Metall, Stahl

- Glas.

(6) Der Außenputz ist in allen Fällen als glatter Putz herzustellen.

3     Fenster und Türen

(1) Um die Maßstäblichkeit bestehender Fassadengliederung zu erhalten, sind Tür-

und Fensteröffnungen bzw. Fensterbänder sowie deren ursprüngliches Format

beizubehalten. In begründeten Fällen können auch alternative Materialien verwendet

werden, wenn die Fenstergliederung und der harmonische Gesamteindruck dabei

erhalten bleiben.

(2) Die Schiebetore bestimmen das Erscheinungsbild der Hangars entscheidend mit

und sollten daher soweit möglich erhalten bzw. wiederhergestellt werden. In

begründetet Fällen können auch hier alternative Materialien verwendet werden

soweit das ursprüngliche Format der Torelemente und die dadurch erzeugte

Gliederung berücksichtigt und der Gesamteindruck der Fassade erhalten bleibt.

4     Freiflächen, Stellplätze und Einfriedungen

(1) Die Pflasterung vor den Hangars auf der straßenzugewandten Seite ist

beizubehalten und von Bepflanzungen freizuhalten.  Ausnahmen sind für die

Herstellung von Versickerungsflächen zulässig.

(2) Die Grünflächen vor dem Tower sind beizubehalten. Eine Bepflanzung mit

Sträuchern mit einer Wuchshöhe von max. 1,5m  ist zulässig. Dabei sind Gehölze

der Pflanzliste IV und VI zu verwenden.

(3) Die Freiflächengestaltung der Neubaugrundstücke der Baufelder 1, 7, 8 muss sich

auf der straßenzugewandten Seite in das bestehende Ensemble einpassen.

(4) Stellplätze sind auf den gepflasterten Freiflächen einzuordnen und bei Bedarf

ausschließlich durch dezente Markierungen zu kennzeichnen.

(5) Die Einfriedung im Bereich der Hangars und der benachbarten Neubauten

(Baufelder 1,7,8) ist auf die Flächen seitlich sowie die rückwärtig möglichen

Lagerflächen (15m Streifen) zu beschränken. Eine Einfriedung der Pflasterflächen

vor den Hangars sowie der Vegetationsflächen im rückwärtigen Bereich wird daher

ausgeschlossen.

Die Pflasterfläche nördlich des Towers ist ebenfalls von Einfriedungen freizuhalten.

Die Einfriedungen sind in transparenter, durchlässiger Form mit einer Höhe von 1,5m

bis 2 m auszuführen. Zulässig sind Metall-/Drahtzäune in der metallischen

Eigenfarbe.

5     Außenanlagen

Stellplätze für Abfallbehälter (Mülltonnen) sind so anzulegen, dass sie vom

öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind.

6     Dächer

Dachformen

(1) Dachformen und -neigungen der Hangars und des Towers sind in ihrer

ursprünglichen Art beizubehalten oder wiederherzustellen.

(2) Die in der Planzeichnung festgesetzten Dachformen müssen folgende

Neigungswinkel einhalten:

      - Satteldächer eine Neigung bis 5°

      - Pultdächer eine Neigung bis 15°

Materialien und Farben

(3) Die Dachbedeckungen der bestehenden Gebäude sind in ursprünglicher

Farbgebung und Material auszuführen.

7     Solaranlagen

Sonnenkollektoren, Solarzellen und Photovoltaikanlagen sind gestattet, wenn die

Anlagen in der gleichen Neigung wie das Dach flach auf diesem installiert werden.

(4) Die Neubauten sollen sich an dem Bestand orientieren. Deshalb wird eine

Dachbedeckung in Form von dunkelgrauer bis schwarzer, nicht glänzender Bahnen-

oder Tafeldeckung festgesetzt.

Dachaufbauten

(5) Dachaufbauten und -einschnitte werden grundsätzlich ausgeschlossen, um den

Eindruck einer geschlossenen Dachfläche nicht zu beeinträchtigen.

(6) Dachflächenfenster sind bei Neubauten und in begründeten Fällen auch bei den

kleinen Hangars und dem Tower zulässig. Die Anordnung mehrerer

Dachflächenfenster auf einer Dachfläche hat horizontal in gleicher Höhe und bezogen

auf das Haus bzw. das Haussegment symmetrisch zu erfolgen. Die Gliederung der

Fassade ist aufzunehmen.

8     Werbeanlagen

Art und Anbringungsort

(1) Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.

(2) Werbeanlagen sind bei

-  den kleinen Hangars 3, 4, 6, 7 auf den Giebelbereich der Straßenfassade

-  den großen Hangars 1, 2, 5 auf den westlichen Sichtmauerwerk der Straßenfassade

-  dem Tower auf den Bereich zwischen Fensterreihen der beiden Etagen

-  den Neubauten in Anlehnung an die Hangars auf den Giebelbereich oder dem

   westlichen Bereich der Straßenfassade zu beschränken.

Die Beschriftung soll waagerecht erfolgen. Die Schrifthöhe darf bei

- den großen Hangars 80 cm

- den kleinen Hangars 100 cm

- dem Tower 50 cm

- den Neubauten 80 cm

nicht überschreiten. Logos sollen einen Durchmesser von 1,5m nicht überschreiten.

(4) Die Farbgestaltung der Werbeanlagen muss sich harmonisch in die der Gebäude-

fassade einfügen. Die Verwendung von grellen Farben und Tagesleuchtfarben ist

ausgeschlossen.

(5) Werbeanlagen müssen von Fassadengliederungselementen und Gebäudekanten

in angemessenen Abstand angeordnet werden. Als Richtwert ist ein Mindestabstand

zu Gebäudekanten von 50 cm und zu Gliederungselementen von 30 cm einzuhalten.

Spannbänder und Fahnen dürfen zu Werbezwecken nur für die Dauer zeitlich

begrenzter Sonderveranstaltungen angebracht werden.

Bei der Anbringung von Werbeanlagen ist der Punkt 6 der Hinweise (Lichtimmis-

sionen) zu beachten.

(3) Die Werbeanlagen sind flach auf der Außenwand des Gebäudes anzubringen.

Werbeanlagen dürfen höchstens 20 cm vor die Fassadenebene hervortreten.

Zulässig sind:

- auf die Wand gemalte Schriftzüge, Einzelbuchstaben und Logos

- Schriftzüge aus Einzelbuchstaben (Schattenschrift) und Logos vor der Wand.

67. Anlagen, die der Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern mit

einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen oder mehr dienen. Ausgenommen sind

Erdgasröhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen oder

Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten,

soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr

als   1 000 Kubikzentimeter handelt   [9.1 (1+2)]

68. Anlagen, die der Lagerung und Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten in

Behältern mit einem Fassungsvermögen von 5 000 Tonnen oder mehr dienen

[9.2 (1+2)]

69. Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von 25 000 Tonnen

oder mehr dienen, sofern die verwendeten gefährlichen Stoffe die
Mengenschwellen der Spalte 4 der Stoffliste des Anhangs I der

Störfallverordnung (12. BImSchV) unterschreiten [9.37 (1)]

70. Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemitteln von 3 t Ammoniak oder

mehr, sofern die verwendeten gefährlichen Stoffe die Mengen-

schwellen der Spalte 4 der Stoffliste des Anhangs I der Störfallverordnung (12.

BImSchV) unterschreiten [10.25 (2)]

71. Presswerke

72. Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in

geschlossenen Hallen

73. Stab- oder Drahtziehereien

74. Anlagen zur Herstellung von Wellpappe

75. Auslieferungslager für Tiefkühlkost

76. Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste

77. Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen

78. Freizeitparks ohne Nachtbetrieb

Anmerkung: In den eckigen Klammern [ ] ist die Kenn-Nummer des Anhangs I der

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem Bundes-

immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1997 (BGBl

I S. 504), die zuletzt durch Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung vom 26.11.2010 geändert

worden ist (4. BImSchV), angegeben.

Lage des Änderungsbereiches im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

(Auszug aus dem Bebauungsplan vom Februar 2005)

Der Geltungbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 128 teilweise und 129 teilweise der Flur 4 der Gemarkung

Hirschfelde sowie die Flurstücke 413, 415, 477 teilweise, 478 teilweise und 512 teilweise der Flur 5 der Gemarkung Werneuchen


